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Grußwort

Liebe IGV Mitglieder und Freunde des

Vielseitigkeitssports,

die Förderung der Vielseitigkeit und die

vielseitige Ausbildung von Reitern und

Pferden liegt der IGV RPS sehr am

Herzen. Sie ist dabei angewiesen auf eine

gute Mitarbeit der Mitglieder und auf eine

gute Zusammenarbeit mit den Verbänden und Reitlehrern. 

Wir müssen weiterhin aktiv bleiben und uns um Nachwuchs bemühen. Die IGV

RPS ist offen für Ideen, was man bieten kann für begeisterte Vielseitigkeitsreiter

und solche, die es werden wollen.

Olympiareiter und gerne gesehener Lehrgangsleiter in RPS, Andreas Dibowski

fordert Aufklärungsarbeit. Der Vielseitigkeitssport ist "pferdefreundlich und

reiterausbildungsfördernd". Auch deshalb sollten wir es uns zur Aufgabe

machen, möglichst viele Reiter in der "Vielseitigkeit zu fördern." 
(Andreas Dibowski, IGV Grußwort 2002)

Die regionalen Trainer in RPS bieten Lehrgänge im Geländereiten an und über

die IGV ein einmaliges kostenloses Schnuppertraining für Jugendliche. Der

Future Cross Cup der IGV mit attraktiven Preisen soll die Junioren zum Einstieg

in den Vielseitigkeitssport motivieren. Die IGV RPS unterstützt auf Antrag

Prüfungen im Einsteigerbereich.

Erfreulicherweise nutzen manche aktive Reiter aus anderen Sparten das

Geländetraining als abwechslungsreiches und effektives Ausgleichtraining für

sich und ihre Pferde.

Ein besonderer Dank gilt all denen, die in den letzten Jahren zum Gelingen von

Vielseitigkeitsveranstaltungen beigetragen haben. Viele von Ihnen werden leider

zu selten lobend erwähnt. Die ehrenamtlichen Helfer opfern ihre Freizeit und

stellen sich bei Wind und Wetter für unseren Sport zur Verfügung.

Viel Freude mit den Pferden und der Vielseitigkeitsreiterei

Birgit Hohlweg
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IGV Vorstandschaft

Präsidentin: Birgit Hohlweg
Freudenbergerhof 1, 66482 Zweibrücken

Tel.: 06332 – 20 75 30, Handy: 0170 32 10 893

E-Mail: Birgit.hohlweg@arcor.de 

2. Vorsitzender: Roger Martin
In der Hohl 7, 57752 Wolfstein

Tel.: 06304 – 1492, Handy: 0172 704 14 94

E-Mail: roger.martin@onlinehome.de

Geschäftsführer: René Semel
Gregor Mendel Str.13, 66740 Saarlouis

Tel.: 06831 – 891880, Handy: 0163 33 45 875

E-Mail: r.semel@arcor.de

Kassenwart: Angelika Halm
Kohlwaldstr, 2, 66578 Schiffweiler

Tel.: 06821 – 634443, Handy: 0171 5 77 66 29

E-Mail: Halm-Halm@t-online.de  

Pressewart: Lisa-Marie Stölp
Hirtenstr. 9, 66851 Linden

Tel.: 06307 – 6907, Handy: 0171 5231 295

E-Mail: l.stoelp@web.de 

Schriftführer: Sonja Malter
Am Eichwald 30, 66424 Homburg

Tel.:06841 – 755577, Handy: 0176 99 229 770

E-Mail: Hermann.Malter@superkabel.de 

Sport- u. Jugendwart: Karin Ostheimer-Sutter
Reinhard Schiestel Str. 34; 66450 Bexbach

Handy: 0170 775 10 25

E-Mail: Karin_Ostheimer@web.de

Tierschutzbeauftragter: Martin Blüthgen
38 Rue Principale, F-57430 Kirviller

Tel.: 0033 – 387056674, Handy: 0177 662 96 49
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Beisitzer: Jörg Grün
Zellersbuch 1, 56759 Kaisersesch

Tel.: 02653 – 91 45 10

E-Mail: joerg.gruen@t-online.de

Dirk Schunck
In den Hanfgärten 30, 66919 Weselberg

Tel.: 06333 – 980911, Handy: 0171 45 303 21

E-Mail: ischunck@me.com 

Renate Pröckl
Bergstr. 23, 66953 Pirmasens

Tel.: 06331 – 74209, Handy: 0178 380 1666

E-Mail: rproeckl@gmx.de

Fritz Lauermann
Flurstr. 13, 66701 Honzrath, Handy: 0163 380 35 36

Angela Keith
Am Weiher 3,  66701 Beckingen

Tel.: 06832 – 801566, Handy: 0160 83 73 865

E-Mail: Angela.ilsenhof@googlemail.com 

Kassenprüfer: Olaf Geissler und Dirk Pieper

Home Page: www.igv-rps.de 
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DANKE!!

Wir möchten uns sehr herzlich bei allen
Sponsoren, privaten Spendern,

Inserenten und bei den
Helfern und Mitgliedern des Vereins

für die Unterstützung 
und tatkräftige Mithilfe bedanken.

Der Vorstand
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Rechtsberatung

Kostenlose Erstberatung bei Rechtsanwaltskanzlei Halm und Preßer für
IGV – Mitglieder
Das Rechtswesen in Deutschland ist sehr kompliziert geworden und das

Anspruchsdenken unserer Bürger nimmt ständig zu. Sehr oft steht man daher vor

der Frage wie man auf bestimmte Ereignisse, sei es im Zivil- oder im Strafrecht,

reagieren soll.

Da wünscht man sich einen kompetenten Ansprechpartner, der einen erst mal

unverbindlich berät, ob und wie man reagieren soll.

Die Rechtanwaltskanzlei Halm und Preßer,
Lutherstraße 14, 66538 Neunkirchen, Tel. 06821 / 92100, www.halm-presser.de

bietet für IGV – Mitglieder einen Beratungsvertrag. Ansprechpartner ist Herr

Dr. Christian Halm, Neunkirchen. Eine Erstberatung ohne Schriftverkehr und

Besprechungen mit dem Anspruchsgegner ist kostenlos. Die Weiterverfolgung

einer Sache ist dann die eigene Entscheidung.

Interessenten können sich mit Hinweis auf ihre IGV – Mitgliedschaft direkt an

die Kanzlei wenden.

Wie werde ich IGV-Mitglied:

IGV-Mitglied kann jeder werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob als aktiver
Vielseitigkeitsreiter, ob als Veranstalter, Pacoursbauer oder Richter oder ob man
sich einfach nur dem Vielseitigkeitssport verbunden fühlt. 
Folgende Arten der Mitgliedschaft gibt es innerhalb der IGV: Natürliche
Personen -sprich jeder einzelne-, Familien oder juristische Personen wie
Reitvereine, Firmen, Gesellschaften oder Ähnliches. 

Der Beitrag beläuft sich wie folgt:

Natürliche Personen: 33,- Euro
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr: 28,- Euro
Schüler und Studenten: 28,- Euro
Familien 55,- Euro
Juristische Personen: 150,- Euro

Wollt Ihr oder Euer Verein, Firma oder ähnliches IGV-Mitglied werden, so füllt
ganz einfach den entsprechenden Aufnahmeantrag aus und gebt ihn an ein
Euch bekanntes Vorstandsmitglied der IGV.
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Interessengemeinschaft Vielseitigkeit
in Rheinland-Pfalz und Saarland

Eintrittserklärung

❑ Ich beantrage hiermit für mich und meine Familie die Mitgliedschaft und erkenne
die Satzung des Vereins an.

❑ Ich beantrage hiermit im Auftrag unten aufgeführter juristischer Person die
Mitgliedschaft und erkenne die Satzung des Vereins an.

❑ Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft und erkenne die Satzung des Vereins an.

Persönliche Angaben: (Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen)

Name: ____________________________________ Vorname: _____________________________

Straße: ____________________________________ Geb.Datum: _____________________________

PLZ, Ort: ____________________________________ Telefon: _____________________________

E-Mail: ____________________________________ Handy: _____________________________

Familenangehörige:

Vorname: ____________________________________ Geb.Datum: _____________________________

Vorname: ____________________________________ Geb.Datum: _____________________________

Vorname: ____________________________________ Geb.Datum: _____________________________

Vorname: ____________________________________ Geb.Datum: _____________________________

Bankverbindung: Volksbank Kaiserslautern · BLZ 540 900 00 · Konto 30 68 74 00

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die IGV bis auf Widerruf die fälligen Beiträge von nachfolgendem Konto abzubuchen.

Konto-Nummer:  ________________________________

BLZ:  ________________________________

Bankbezeichnung: ________________________________

Kontoinhaber: ________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers: ________________________________

Stammitgliedschaft in 

folgendem Reitverein:

____________________________

Aktiver Vielseitigkeitsreiter: 

Ja / Nein

_______________________________

Datum, Unterschrift

_______________________________

Unterschrift des 

Erziehungsberechtigten

✂
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bitte ausschneiden und einsenden an:

Birgit Hohlweg, Freudenbergerhof 1, 66482 Zweibrücken



Unterstützung der Veranstalter von
Vielseitigkeitsprüfungen durch die IGV RPS

• Die IGV stellt dem Veranstalter Funkgeräte (15) zur Verfügung

• Die IGV stellt dem Veranstalter Rückennummern zur Verfügung

• Die IGV besitzt einen Anhänger zum Transport von mobilen Hindernissen,
der ausgeliehen werden kann

• Die IGV unterstützt auf Antrag Vielseitigkeitsprüfungen im
Einsteigerbereich:

• Pro Veranstaltung Übernahme einer Prüfung im Einsteigerbereich 

• Ehrenpreise für Stil-Geländeritte der Klasse E od.
Geländereiterwettbewerbe (WBO )

• Geldpreis von 100 € für Stil-Geländeritte der Klasse E nach LPO 

• Geldpreis von 300 € für Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse E nach
LPO oder bei kombinierten Prüfungen der Klasse E mit Gelände
(pro Veranstalter und Turnier nur eine Prüfung).

Die Unterstützung der IGV RPS bitte rechtzeitig beantragen bei der 
1. Vorsitzenden, Birgit Hohlweg, Freudenberger Hof; 66482 Zweibrücken
Tel. 06332/207530; Email: birgit.hohlweg@arcor.de    Handy: 01703210893
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CJD Gestüt Wolfstein
Warmblut - Haflinger

Leistungen 2011
- Verkauf von Pferden und 

Haflingern aus eigener Zucht
- Aufzucht von Stut- und Hengstfohlen
- Betreuung Ihrer Zuchtstuten
- Sportpferdeunterstand
- Ausbildung Pferdewirte Zucht- und Haltung
- Ausbildung Helfer in der Pferdewirtschaft
- Lehrgänge zum Pferdepfleger FN

Termine 2010
- 18./19. Juni Reit- und Springturnier
- 30. Juni Fohlenschau
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 Interessengemeinschaft Vielseitigkeit 

in Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. 

 SATZUNG 

§ l  
Name, Verbandsgebiet, Geschäftsjahr, Sitz des Vereins  

Der Verein führt den Namen "Interessengemeinschaft Vielseitigkeit in Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. 
(IGV). Der Sitz ist Zweibrücken. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

Der Verein will Mitglied im Landessportbund in Rheinland-Pfalz und Saarland (LSB) werden. Der 
Verein und seine Mitglieder erkennen die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des LSB und der 
Mitgliederverbände, deren Sportarten im Verein betrieben werden, sowie die Leistungsprüfungsordnung 
(LPO) als verbindlich an.  

§ 2 
Zweck und Aufgaben des Vereins 

Die IGV verfolgt folgendes Ziel:  

1. Verbesserung der inneren und äußeren Bedingungen für die Ausübung des Vielseitigkeitssportes 
durch Verhandlungen mit Turnierveranstaltern, Funktionären und Verbänden.  

2. Förderung des Nachwuchses, vorrangig durch Mitteilung von Erfahrungen, Vermittlung von 
Trainern, Initiierung und Organisation von Lehrgängen.  

3. Förderung von Erstveranstaltern von Vielseitigkeitsprüfungen durch Beratung beim Bau von 
Geländestrecken und bei der Ausschreibung der Prüfungen sowie durch Verhandlungen mit den 
Verbänden.  

4. Unterstützung von VS-Veranstaltungen, die den Satzungszweck entsprechen. 
5. Förderung des Ansehens des Vielseitigkeitssportes in der Öffentlichkeit, vor allem durch 

vorbildlichen Umgang mit dem Pferd. Jedes IGV-Mitglied verpflichtet sich insbesondere: Stets 
auch außerhalb von Turnieren die anerkannten Ausbildungsgrundsätze, Richtlinien und 
Beschlüsse der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und des Landesverbandes (LV) der 
Reit- und Fahrvereine in Rheinland-Pfalz und Saarland zu befolgen, insbesondere das Pferd nicht 
unreiterlich zu behandeln.  

6. Förderung der sportlichen Fairness und reiterlichen Kameradschaft.  
7. Die Stammmitgliedschaft als aktiver Reiter in der IGV ist nicht möglich.  

§ 3  

Gemeinnützigkeit 

Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung; er enthält sich jeder 
parteipolitischen und konfessionellen Tätigkeit. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Wer Tätigkeiten im 
Dienst des Vereins ausübt, kann hierfür durch entsprechenden Vorstandsbeschluss nach Haushaltslage 
eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. 

Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigen.  
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§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft  

Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden.  

Die schriftliche Beitrittserklärung ist beim Vorstand einzureichen. Der Vorstand entscheidet über die 
Aufnahme.  

§ 5 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

I. Austritt: 
Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich bekannt zu geben. Dieser ist nur mit einer Frist von 
mindestens 3 Monaten vor Ablauf des Geschäftsjahres möglich. Bis dahin geltend alle Rechten 
und Pflichten des Mitgliedes fort. 
   

II. Ausschluss: 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Satzung verstößt, 
das Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet, es sich unsportlich oder 
unkameradschaftlich verhält oder seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 3 Monate nicht 
nachkommt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Betroffenen. 
Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen vier Wochen durch schriftliche Beschwerde beim 
Vorstand gegen den Ausschluss Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet 
dann bei der nächsten Mitgliederversammlung endgültig über den Ausschluss. Bis zur endgültigen 
Entscheidung ruht die Mitgliedschaft.  

   

§ 6 

Mitgliederbeiträge  

Beiträge, Aufnahmegelder oder Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Die 
Beiträge sind im Voraus zu bezahlen. Der Beitrag ist jeweils für ein Geschäftsjahr zu entrichten, 
unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts.  

Der Beitrag wird zu Beginn eines jeden Jahres fällig.  

   

§ 7 

Organe des Vereines  

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Gesamtvorstand und der geschäftsführende 
Vorstand.  
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§ 8 

Mitgliederversammlung  

1. Außerhalb der Turniersaison, möglichst im letzten Vierteljahr eines jeden Jahres, findet eine 
ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen. Er muss dies tun, wenn dies von mindestens 1/3; der 
Mitglieder unter Angabe von Gründen beantragt wird.  

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder dem Geschäftsführer einberufen und 
zwar durch Veröffentlichung in der Zeitschrift "Reiter-Prisma" oder durch einfachen Brief an die 
letztbekannte Anschrift der Mitglieder. Zwischen dem Tag der Veröffentlichung und der Sitzung 
müssen mindestens zwei Wochen liegen.  

3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig.  
4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens l Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich 

beim Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge auf Satzungsänderung werden nicht, andere 
Anträge werden nur behandelt, wenn die Mitgliederversammlung dies mit einer Mehrheit von ¾ 
beschließt.  

5. Die Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, 
entscheidet die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  

6. Im dreijährigen Turnus werden Vorstandswahlen durchgeführt. Die Wahlen erfolgen mittels 
Stimmzettel. Eine Wahl durch Handzeichen ist zulässig, sofern die Mitgliederversammlung einem 
solchen Antrag zustimmt. Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied. Zuerst wird der 
Präsident gewählt, danach die weiteren Vorstandsmitglieder.  
Gewählt ist derjenige, der die meisten der abgegebenen Stimmen erhält.  

7. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die Beschlüsse ihrem 
wesentlichen Inhalt nach und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muß. Sie ist vom 
Vorsitzenden und vom Geschäftsführer zu unterzeichnen.  

   

§ 9 

Aufgaben der Mitgliederversammlung  

Der Mitgliederversammlung obliegen folgende Aufgaben:  

1. Die Entgegennahme des Jahresberichtes und des Kassenberichtes in Form einer Bilanz.  
2. Die Entgegennahme des Prüfungsberichtes und die Entlastung des Vorstandes.  
3. Die Wahl des Vorstandes sowie die Wahl der Kassenprüfer.  
4. Die Festlegung von Beiträgen, Aufnahmegeldern und Umlagen.  
5. Die Änderung der Satzung.  
6. Die Verleihung von Ehrenmitgliedschaften an verdiente Mitglieder oder andere Persönlichkeiten, 

die den Vielseitigkeitssport in Rheinland-Pfalz oder Saarland in besonderem Maße gefördert 
haben.  

   

§ 10 

Der Vorstand  

I. Der Vorstand besteht aus:  
� dem Präsidenten  
� dem 2. Vorsitzenden  
� dem Geschäftsführer  
� dem Kassenwart  
� dem Pressewart  
� dem Schriftführer  
� vier Beisitzern  


